
 

An das 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Untere Naturschutzbehörde 
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz 
General-Sigel-Str. 12 

74889 Sinsheim 
 

 

Naturschutzmeldung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am (Datum, Uhrzeit) 

hat Herr/Frau  

das Gebiet/Schutzobjekt auf der Gemeindemarkung von                                                   , 

(Google-maps-Link:.............................................................................................)                                                   

besichtigt: 

�   Naturschutzgebiet   

�   Natura 2000  

�   Naturdenkmal   

�   Landschaftsschutzgebiet    

�   Gesetzlich geschütztes Biotop1    

�   Sonstige Lebensstätte geschützter Tiere und Pflanzen  

�   Sonstiges Gebiet (ohne Schutzstatus)    

 

                                                 
1  Nach § 30 BNatSchG oder § 32 NatSchG 



 

Dabei wurde folgende Beeinträchtigung festgestellt: 

 

�  Baum entfernt / stark geschädigt  

�  Biotopelement ganz / teilweise zerstört oder beseitigt 

�  Biotop … benötigt folgende Pflege:� 

�   Gehölzaufwuchs behindert die Bewirtschaftung zu Gunsten von Natur und Landschaft 

�   Gehölzaufwuchs schädigt Offenlandarten 

�  Grünland durch Düngung /Gülleausbringung /Gärrestausbringung / Drainierung geschädigt 

�  Grünland (teilweise) in Acker umgebrochen/ 

�   Grünland zur Sperrzeitgemäht/beweidet  

�   Abfallablagerung (Menge in m³, Material)  

�   Erdablagerungen ( Menge in m³ 

�   störendes Bauwerk errichtet, Beschreibung: 

 

�   Sonstige Eingriffe 

 

 

Betroffen ist eine Fläche von ca. qm  

 

 

 

Wir möchten darum bitten, sich um die Sache zu kümmern und uns über das Ergebnis zu 
informieren. 
 

Datum / Unterschrift 

 

Absender 

Vorname/Name:  

Straße/PLZ/Ort:  

Telefon/Email:  

 



Teil 2 
 
(Teil 2 ist zur internen Dokumentation bestimmt. Bitte senden Sie diesen Bogen nicht an die 
Untere Naturschutzbehörde, sondern nach Abschluss der Naturschutzmeldung an die LNV-
Geschäftsstelle, 70182 Stuttgart, Olgastraße 19, Fax 0711 / 24895530, info@lnv-bw.de) 
 

 

Meldung wurde abgeschickt am:  

 

Eingangsbestätigung erfolgte am:  

 

Nachgehakt wurde unsererseits am:  

 

Erste inhaltliche Rückmeldung erfolgte: 

 

Bearbeitung wurde von der Naturschutzbehörde abgeschlossen am:  

 

 

Ergebnis: 

........Fall wurde zufriedenstellend abgeschlossen 

........Fall hat sich als harmlos herausgestellt 

........Fall wurde vom Landratsamt vernachlässigt 

....... Fall konnte nicht aufgeklärt werden 

.........Sonstige Kommentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V., Olgastraße 19, 70182 Stuttgart,  
Fax 0711 / 24895530, info@lnv-bw.de, www.lnv-bw.de 
 


